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Nach der Diskussion um Qua-
lität und deren Standards der
vergangenen Jahre ist nun ein
neuer Begriff dabei, sich zu eta-
blieren: Wirkungsorientierung
oder wirkungsorientierte Steue-
rung. Insbesondere in der Ju-
gendhilfe wird zunehmend nach
dem kausalen Zusammenhang
von Förderung und Leistung ge-
fragt.

Bei der Wirkungsorientierung steht
die Frage nach dem ursächlichen Zu-
sammenhang von Kosten einer Maß-
nahme und deren erzielter Wirkung
im Mittelpunkt. Die Jugendhilfe be-
findet sich dabei — je nach Stand-
punkt — in der Not, die Wirkung
oder Ergebnisqualität der Leistungen
nachweisen zu müssen — oder be-
kommt endlich die lange ersehnte
Gelegenheit dazu.

Lange schon ist von den »knapper
werdenden Ressourcen« die Rede,
eine Aussage, die sich jedoch durch
die Ausgaben, die die öffentliche
Hand für den sozialen Sektor tätigt,
nicht zwingend bestätigen lässt. So
stiegen die Kosten für die gesamte Ju-
gendhilfe von 2003 bis 2004 um 59
Millionen Euro an (Quelle: Statisti-
sches Bundesamt, http://www.desta-
tis.de/basis/d/solei/soleiq33.php).
Dennoch soll der Nachweis dafür er-
bracht werden, dass mit dem Geld
der versprochene Effekt, nämlich
»Hilfe zur Erziehung« erbracht wird,
mit der Wirkung, dass ein mögliches
Defizit in einem zu bestimmenden
Zeitraum abgebaut wird, und besten-
falls zu keinem späterem Zeitpunkt
erneut staatliche Hilfen in Anspruch
genommen werden müssen.

Hieraus ergeben sich nun zwei
Stränge, an denen dieser Gedanke
weiter geführt werden muss. Der eine
Strang steht für die Frage nach Kos-
teneffizienz und dem volkswirtschaft-
lichen Nutzen von Jugendhilfe allge-
mein, der zweite Strang hat die Frage

nach Wirkungen von Jugendhilfe
und letztlich der Steuerung darüber
zum Inhalt.

Zur Effizienz von Jugendhilfe lie-
gen verschiedene Veröffentlichungen
(u. a. Zinkl/ Roos/ Macsenaere, 2004)
vor, durch die der Nutzen von Ju-
gendhilfe volkswirtschaftlich errech-
net wird. Den Kosten der Jugendhilfe
werden die Kosten gegenübergestellt,
welche die Betroffenen in ihrem Le-
ben ohne die positiven Effekte der je-
weiligen Jugendhilfemaßnahme für
die Volkswirtschaft erzeugt hätten
(vornehmlich in den Bereichen Ge-
sundheit, Soziales und Delinquenz).
Hieraus ergeben sich eindeutig positi-
ve Kosten-Nutzen-Rechnungen, die
die Effektivität von Jugendhilfe ver-
deutlichen sollen.

Doch, und damit kommen wir zum
zweiten Strang der Überlegungen,
wurde hier im Nachhinein unter-
sucht, welche positiven Auswirkun-
gen die Jugendhilfemaßnahme ge-
habt hat, bzw. im Zeitraum der
Maßnahme aufgetreten sind. Ob sich
die Veränderungen kausal auf die
Maßnahme zurückführen lassen, ist
oftmals nicht klar ersichtlich. Doch
genau dieser Zusammenhang wird
durch die wirkungsorientierte Steue-
rung angenommen.

Wirkungen sollen im Vorfeld fest-
gelegt und dann durch die Maßnah-
me erreicht werden. In letzter Konse-
quenz hätte die Erzielung der
Wirkungen sogar einen Einfluss auf
das Entgelt, doch lassen wir diese Be-
sonderheit zunächst in der Betrach-
tung außen vor, wenn sie auch von
der öffentlichen Seite forciert wird.

Im Prinzip ist nichts dagegen zu sa-
gen, dass auch die Jugendhilfe nicht
nur für Betreuung von jungen Men-
schen Geld erhält, sondern für einen
Auftrag, der erfüllt werden soll. Doch
schließt sich hier gleich die erste Fra-
ge an, nämlich ob alle relevanten
Zielvorstellungen wirklich explizit

sind. Dies müsste eindeutig der Fall
sein. Ebenfalls müsste nachgewiesen
sein, dass Erfolge auch mit der jewei-
ligen Maßnahme zusammenhängen.

An einem Beispiel illustriert zeigt
sich, dass statistisch gesehen die soge-
nannte Jugendkriminalität ein zeit-
lich begrenztes Phänomen darstellt
(vgl. Heinz, 2003). Die allermeisten
jugendlichen Straftäter werden nur
einmal während ihrer Adoleszenz
auffällig. Wenn bereits nach dieser
einmaligen Auffälligkeit eine Maß-
nahme ansetzt, ist beispielsweise
nicht klar ersichtlich, ob die danach
eintretende Unauffälligkeit eine Wir-
kung der sozialpädagogischen Inter-
vention war oder ein normales Ver-
halten während der Pubertät.

Ebenfalls nicht einfach ist der Um-
gang mit der angenommenen Konti-
nuität einer Entwicklung. Gerade Ju-
gendhilfe ist durch Krisen
gekennzeichnet, aus denen die Be-
troffenen aber meist gestärkt und mit
deutlich gesteigerten Kompetenzen
hervorgehen (Effekt des sogenannten
»double loop learnings«, also der
Fähigkeit sich selbst im Rahmen ge-
setzter Regeln zu steuern und gleich-
zeitig zu überprüfen, ob diese Regeln
angemessen sind oder verändert wer-
den müssen). Wenn eine solche Krise
zum falschen Zeitpunkt stattfindet,
an dem die Maßnahme evaluiert wür-
de, könnte diese infolgedessen nicht
mehr als erfolgreich oder wirksam an-
gesehen werden. ➝

WIRKUNGSORIENTIERUNG

Was hilft wie?
■ Sven Spier
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Diese Überlegungen sollen verdeut-
lichen, dass es in der besonderen
Form der interpersonellen Dienstleis-
tung, zu der Jugendhilfe nun einmal
gehört, überaus schwierig ist, über
kausale Wirkungen zu sprechen.
Nicht umsonst liegen auf diesem Ge-
biet so wenig fundierte Forschungen
vor. Nicht nur beinhaltet Jugendhilfe
die Probleme aller Dienstleistungen,
so das Uno-actu Prinzip, also die
Nicht-Lagerfähigkeit von Dienstleis-
tungen, als auch besonders die Not-
wendigkeit der Einbeziehung des ex-
ternen Faktors, hier die aktive
Mitarbeit der jungen Menschen und
ihrer Familien.

Und an diesem Punkt stößt man
auf eines der größten Probleme. Denn
gelten die Klienten der Jugendhilfe als
Prototypen für nicht-rationale Konsu-
menten, die auch zu nicht-rationalen
Entscheidungen neigen und damit
Wirkungen von Jugendhilfe oftmals
erschweren. Ein Chirurg ist in der
Lage, eine Operation nach allen Re-
geln der Kunst durchzuführen, doch
trotzdem kann es passieren, dass Pati-
enten sie nicht überleben oder ein
Heilungsverlauf trotz eines auf den
Patienten angepassten Eingriffs von
hoher Qualität bei unterschiedlichen
Patienten unterschiedlich verläuft.
Und gerade diese Varianz des exter-
nen Faktors spielt bei der Wirkung
von Jugendhilfe eine bedeutende Rol-
le, kann aber in eine Zielplanung
kaum mit einbezogen werden.

Kommen wir nun zum entschei-
denden Teil, nämlich der Frage nach
der Steuerung über die Wirkung von
Jugendhilfemaßnahmen. Insbesonde-
re die Tatsache stellt ein Problem dar,
dass nicht gänzlich klar ist, was unter
Steuerung zu verstehen sein soll. In
einigen von Seiten der öffentlichen
Träger gemachten Vorstößen wurde
ein Zusammenhang zwischen Wir-
kungsgrad einer Maßnahme und dem
zu erwartenden Entgelt hergestellt.
Dies brächte jedoch die freien Träger
in die prekäre Situation, nicht umfas-
send mit ihrem Entgelt kalkulieren zu
können, da Krisen, und demzufolge
dann auch niedrigere Entgelte, nun
mal zum Alltag der Jugendhilfe
gehören. Darüber hinaus wird hier-
mit die gesamte Verantwortung für
den Prozess der Hilfeplanung und
Zielplanung, an dem auch das Ju-
gendamt und die Betroffenen betei-
ligt sind, beim freien Träger abgela-
den. Ein Zustand, der so als nicht
hinnehmbar erscheint.

Bereits publizierte Beispiele für wir-
kungsorientierte Steuerungen, bei-
spielsweise der Jugendförderung im
Land Niedersachsen, zeigen zwar ei-
nen Zusammenhang zwischen Leis-
tungen und Förderung, jedoch ist in
diesem konkreten Beispiel allein die
Anzahl von Teilnehmertagen rele-
vant, also ein rein quantitativer Indi-
kator und nicht die Wirkung, die
durch Bildungsmaßnahmen erzielt
wird. Dies macht noch einmal deut-
lich, wie schwierig dieses Feld ist,
und wie dringend hier klare Stan-
dards erforderlich sind.

Insgesamt erscheint es richtig, dass
durch das Bundesministerium für Fa-
milien, Senioren, Frauen und Jugend
hierzu ein Forschungsprojekt ins Le-
ben gerufen wurde (vgl. Kasten), um
sowohl zu eindeutigen Definitionen
zu gelangen, als auch in den Tan-
dems aus Jugendämtern und freien
Trägern, die an dem Projekt teilneh-
men, in einem partnerschaftlichen

Prozess Indikatoren und Standards
für eine Wirkungsorientierung zu
entwickeln und in der Praxis zu er-
proben.

Resümee

Die Beschäftigung mit der Wir-
kungsorientierung von Jugendhilfe
steht derzeit sowohl auf der politi-
schen als auch der fachlichen Agen-
da. Um eine fundierte Auseinander-
setzung wird die Soziale Arbeit nicht
herumkommen. Daher sollten es die
Verbände und Einrichtungen der Ju-
gendhilfe sein, die in diesem Prozess
aufgrund ihrer Fachlichkeit die Indi-
katoren festlegen und dies nicht der
Politik oder Ökonomie überlassen.
Sie selbst verfügen in Bezug auf ihre
eigene Arbeit über die primäre Defini-
tionsmacht und können so verhin-
dern, dass fachfremde Kriterien An-
wendung finden. ◆
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Bundesmodellprogramm »Wirkungsorientierte Jugendhilfe«

Hilfe zur Erziehung ist eine staatliche Leistung nach dem Kinder- und
Jugendhilfegesetz (SGB VIII), die auf Antrag der Eltern gewährt wird. Zu
den Hilfen zur Erziehung gehören etwa Erziehungsberatung, sozial-
pädagogische Familienhilfe oder Erziehungshilfe in einem Heim oder in
einer Pflegefamilie. Die Hilfe soll Fehlentwicklungen und Defizite in der
Erziehung ausgleichen. Sie kann die Entwicklung von jungen Menschen
vom Säuglingsalter bis zum jungen Erwachsenen entscheidend beeinflus-
sen. In elf Städten und Landkreisen werden im Rahmen des vom Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend initiierten Mo-
dellprogramms »Wirkungsorientierte Jugendhilfe« neue Modelle
entwickelt, um die Wirkung der Hilfen zur Erziehung zu überprüfen und
zu steigern.

Die lokalen Partner an den Modellstandorten (Tandems, bestehend je-
weils aus einem öffentlichen Jugendhilfeträger als Leistungsträger sowie
Trägern von Einrichtungen als Leistungsanbieter) erhalten eine qualifi-
zierte Beratung und Moderation ihres Aushandlungsprozesses. Die prak-
tische Umsetzung der Vereinbarungen wird im Hinblick auf die damit
verbundenen Effekte und auf die Einhaltung der vereinbarten Ziele und
Wirkungen evaluiert.

Bei der Hilfeplanung, im Hilfeprozess und bei der Bewertung der Er-
gebnisse kommt den Hilfeempfängern eine wichtige Rolle zu, die bei den
zu entwickelnden und zu erprobenden Konzepten berücksichtigt und ge-
stärkt werden soll. Dabei werden nach dem Prinzip des Gender Mainstre-
aming die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse von Mädchen
und Jungen berücksichtigt.

Eine eigene Website informiert über das Forschungsprojekt:
http://www.wirkungsorientierte-jugendhilfe.de.

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Tauben-
straße 42/43, 10117 Berlin, Telefon 030 20655-0, Fax 030 206551145, E-
Mail info@bmfsfj.bund.de, Internet http://bmfsfj.de
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